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Nr. 323.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Ausführung der Reichs-

Verordnung über Zucker vom 9 . Oktober 1923.
Oldenburg , den 6 . November 1923.

Zur Ausführung der ZZ 7 und 8 der Reichsverord¬
nung über Zucker vom 9 . Oktober 1923 — Reichsgesetz¬
blatt I S . 936 — wird folgendes bestimmt:

1.

Zuständig für die Entscheidung über die Erteilung
oder Zurücknahme der Erlaubnis zum Handel mit Zucker
sind die Handelserlaubnisstellen.

2.

Die Entscheidung über die Erteilung oder Versagung
der Erlaubnis ist gebührenpflichtig . Die Grundgebühr
beträgt 4 Mark.
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3.

Im übrigen finden die Bestimmungen der Bekannt¬

machung des Staatsministeriums zur Ausführung der

Reichsverordnung über Handelsbeschränkungen vom 5 . Sep¬

tember 1923 entsprechende Anwendung.

Oldenburg , den 6 . November 1923.

Staatsministerium.
R . Weber.
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